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Amtlicher Teil
Bekanntmachung.

Da - am 26. Februar d. I . im Stadtwalde
Distrikt „Würzburg " ersteigerte Holz wird
-ur Abfuhr hiermit überwiesen.

Wiesbaden, den 28. Februar 1912.
32092_ Der Magistrat.

Bekanntmachnng.
Donnerstag , den 7. März L. I ., vormit-

taKs, soll in dem Stadtwalde „O. Bahnholz"
das nachfolgend bezeichnete Gehölz öffentlich
meistbietend versteigert werden-

1. 20 Rmtr . Buchen-Nutzscheit.
2. 153 Rmtr . Bnchen-Scheitholz.
3- 19 Rmtr . Buchen-Prügel und
4. 2300 Buchen-Wellen.

Kreditbewilligung bis zum 1. Sept . 1L12.
Das Holz lagert an guter Abfahrt.
Zusammenkunft vormittags IO1/* Uhr vor

dem Neroberg-Restaurant.
Wiesbaden, den 1. März 1912.

32999  _ Der Magistrat.
Bekanntmachung. ’

Die Lieferung der für die hiesigen Stadt¬
armen in der Zeit vom 1. Llpril 1912 bis
31. März 1913 erforderlichen Brillen , Bruch¬
bänder und ähnliche Heilmittel sollen im
öffentlichen Wege vergeben werden. -

Die Lieferungsbedingungen liegen rm
Rathause, Zimmer 12, zur Einsicht auf .- An¬
gebote sind verschlossen unter entsprechender
Aufschrift bis spätestens
Mittwoch, den 13. März 1812, vorm. 10 Uhr,
im Rathause, Zimmer 12, einzureichen, wo
sie zu dem angegebenen Termine in Gegen¬
wart etwa erschienener Bewerber eröffnet
werden.

Wiesbaden, den 28. Februar 1912. 82996
Der Magistrat , Armenverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Lieferung der Schuhe für die Stadt-

armen für die Zeit vom 1. April 1912 bis
31. März 1913 soll vergeben werden.

Angebote, versiegelt mit der Aufschrift
„Lieferung der Schuhe für die Stadtarmen"
sind bis Montag , de« 11. März 1912. vor¬
mittags 11 Uhr, im Rathause , Zimmer Nr. 12,
einzureichen, wo dieselben alsdann in Ge¬
genwart etwa erschienener Bewerber eröffnet
werden. , _

Zu diesem Termine haben die Bewerber
von sämtlichen SHuhsorten , die geliefert wer¬
den sollen, ein Paar als Muster vorzulegen.

Die Lieferungsbedingungen , aus welchen
auch die verlangten Schuhsorten zu ersehen
sind, liegen im Zimmer Nr . 12 von heute ab
zur Einsicht offen.

Wiesbaden, den 28. Februar 1912.
32997 Der Magistrat . Armeuverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Die-nstmagd Henriette Jung , geboren am

13. August 1899 zu Baris , zuletzt Rbeinsiratze
Rr. 13 woluchast. entzieht sich der Fürsorge für
ihr Kind, so daß es aus öffentlichen Mitteln
unterstützt werden must.

Wir ersuchen um Mitteilung ihres Aufent¬
halts.

Wiesbaden, den 29. Februar 1912.
32998 Der Magistrat. Armen-Berwaltung.

Bekanntmachung.
Aus dem städtischen Gaswerk, Mainzerstrabe,

ist von Beimengungenfreie, zu Befeftigungs-
zwecken vorzüglich geeignet« Schlacke zum Preis«
von 0,29M pro Karren und 0,40 Jt  pro Wagen
abzugeben.

Bei Waggonverladung erfolgt besondere bil¬
ligste Preisoeveinbqrung.
33033  _ Städtisches Gaswerk.

Bekanntmachung.
Von der städtischen Kläranlage auf dem

Gelände der ehemaligen Spelzmühle nächst
der Mainzer Straße wird bis auf werteres
längere Zeit gelagerter und gut kompostierter
Garten- und Weinbergdung gegen Zahlung
von 1.30 Ji  für die Einspänner -Fuhre und
2.80M für die Zweispänner -Fuhre abgegeben.
Der Dung ist nahezu lufttrocken und besitzt
einen hohen Gehalt an Pflanzen -Nährstoffen,
besonders Stickstoff.

Die Abgabe des Dungs erfolgt in den Ta-
gesarbeitsstunden gegen Barzahlung an den
Klärmeister.

Wiesbaden, den 28. Februar 1912.
33036 Städtisches Kanalbauamt.

Feldpolizeiliche Aufforderung.
Die Grundbesitzer in der hiesigen Gemar¬

kung werden hierdurch ersucht, Anmeldungen
fehlender Grenzzeichen an ihren Grundstücken
unter genauer Bezeichnung des Distrikts , der
Gewann und Nebenlieger bis zum 1. April
ö-,J . im Rathause Zimmer 42 in den Vor-
Uiittagsdienststundenmachen zu wollen.

Wiesbaden, den 29. Februar 1912.
32998 _ Das Feldgericht.

Die Preise der Lebensmittel «nd
landwirtschaftlichen Erzeugnisse z«

Wiesbaden
waren nach den Ermittelungen des Akziscamtes in
«er Woche vom 23. bis einschließlich 29. Februar

1912 folgend«:
Fourage.

ßbutter

. . 100 kg
. . 100 kg
. . 100 kg
33tf tua lien.
. . 1 kg
. . 1 kg

Preis
von bis

2160 22 40
8 60 6 40
840 10 40

320
285

3 40
290

Trinkeicr
frische Eierulk-Eier .
Handkäse
Fabrikkäse .
Eßkartoffcln neu
Eßkartoffcln
Zwiebeln .
Zwiebeln .
Knoblauch .
Erdkohlrabi
Rote Rüben
Weiße Rüben
Gelbe Rüben
Kl. gelbe Rüben
Rettich
Trcibrettich
Radieschen .
Spargel
Suppenspargel
Schwarzwurzel
Mcerettich .
Petersilie
Lauch .
Sellerie .
Kohlrabi .
Fcldgnrkcn.
Tomaten
Weißkraut .
Weißkraut .

kg

kg
St.
St.
**
kg
kg

Rotkraut
Wirsing
Blumenkohl(hiesiger)
Blumenkohl(ausländisch.)
Rosenkohl .
Grünkohl .
Römischkohl
Kops-Salat
Eickivien
Spinat
Lattich-Salat
Feld-Salat.
Sauerampfer
Kresse . „ _
Artischoke. . » 1 St.
Rhabarber . . « 1
Eßäpfcl . . . 1
Kochäpfcl . 1
Eßbirnen . . . 1
Kochbirnen . . 1
Quitten . . . 1
Apfelsinen. . . 1 St.
Zitronen . . . 1 „
Melonen . . . l tg
Ananas . . . 1 kg.
Bananen . . . 1 „
Feigen . . . 1 kg
Kastanien . . . 1 kg
Walnüsse . . . 1 kg
Haselnüsse. . . 1 kg
Weintrauben(südländisch

Aal. lebend
Hecht, lebend
Karpfen, lebend
Schleien, lebend
Barsche, lebend
Bachforellen, lebend
Backfische, lebend
Hummer, lebend
Schellfische
Bratschcllfische.
Kabeljau .
Kabcljau(Stockfischgcwäss
Salm.
Seehecht
Zander
Lachs forellen
Secwcißlinge(Merlans
Blaufelchcu. .
Heilbutt . .
Steinbutt .
Schollen . f
Seezunge .
Rotzunge(Lima nd cs)
Grüner Hering .
Hering, gesalzen

1 St.
1 St.
1 St.

100 St.
100 St.
100 kg

1 kg
50 „

1 „
1 -
1 *
1 »
1 „
1
1
1
1
1

Gbd.
St.
Gbd.
Gbd.

o—
4-
9—

-12
850

-20
—70
-20
-30
— 12
— 20

1 kg
1 „
1 St.
1 St.
1 kg
1 St.
1 .,
i St.
1 kg
1 kg

50 kg
1 kg
ISt.
1 tt
1 '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 kg-

kg
kg
kg
kg

—50
-40
—60
—40

kg —

c) 1
sche.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1

kg
kg-
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
k'g
kg
kg

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 St.

4
- 4

—40
—80
-80
1—

2 -
240
2 -

°160
8—

-40
8 —

-60
-40
— 60
— 56
8—

-80
160

-50

160
3—

-50
4 —
120

— 25
— 6

Gefl

Gans.
Truthahn
Truthuhn
Ente .
Hahn .
Huhn .
Masthuhn
Perlhuhn
Kapaunen
Tauben
Fxldhuhn, alt
Haselhühner
Birkhühner
Schneehühner
Fasanen
Wildenten .
Schnepfen .
Hasen. .
Reh-Rücken.
Reh-Keule .
Reh-Vorderblätter
Wildragout

ügel  und Wr
(Ladenpreise.)

0,5 kg
1 St.

Id.

St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
kg

10-
750
4-
170
250
6 -

250
—80

180
3—
170
3-
280

10  —
7 —
150

Fleisch. (Ladenpreise).
Ochsensieischv. d, Keule 1kg 160
Ochsenflcisch, Bauchflnsch 1 kg 150
Kuh- od, Rindfleisch . 1kg 120
Schweinefleisch. . 1 kg 160
Kalbfleisch. . . 1kg 150
Hammelfleisch. . 1 kg 160
Schaffleisch. . . 1 kg 110
Dörrfleisch. . . 1 kg 180
Solperfleisch . . 1 kg 180
Schinken roh mit Knoch. 1 kg 180

7—
450

10 50
-13
10—
-24
—80
-25
—36
-18
-24

—65
—25
—85
— 10
—15
— 12

—75
—35
—90
-12
—25
-18

120 140
— 22
—50
—60
-40

—60
—9b
—50

—15
— 20
—65

180

-28
—60
—65
—50

—70
—80
—60

—16
—35
—7u

—80
—50
—80
—50

— 8
- 6

—50
1-
1 —
120

3 -
280
2 40
360
2 —
850

—60
850
120

—70
120

—70
9 50
140
2—

1 —

240
380
140
5—
2 -

-50
-10

12 -
8 -
450
2 —
3 —
7—
3 50
3 50

—85

350

350
3 —

12 -
8 —
->_

180
160
140
190
2 —
2 —
120
2—
2-
2 -

Schinkcn gekochti.Äusschn. 1 kg
Speck geräuchert. . 1 kg
Schweineschmalz. . 1 kg
Nierenfett . . . . 1 kg
Schwarienmagen frisch 1 kg
Schwartenmagen geräuch. 1 kg
Bratwurst . . . 1 kg
Fleischwurst . . 1 kg
Leber- u. Blutwurst frisch 1 kg
Lebcr-u.Blutwurst geräuch. 1 kg

Getreide , Niehl  und B
Großhandelspreise.

Weizen .
Roggen .
Gerste
Erbsen zum Kochen
Speiseüohnen
Linsen
Weizenmehl Nr. 0
Weizenmehl Nr. I
Weizenmehl Nr. Il
Roggcnmehl 9fr. 0
Roggcnmehl Nr. 1

100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg

Ladenpreise.

4 —
4—
180
180
1—
ISO
2 —
180
160

—96
120

rot rc.

22 50
20  -
22 25
46-
40-
46 -
33 —
31 -
29-
28 50
26 50

440
460
2 -
2 —
120
2_
2 20
2 —
1 80
120
2 -

24 50
20 50
23 50
50 _
46 -
52-
34 —
32 -
30 -
29—
27-

Erbsen zum Kochen . 1 kg
Spcisebohnen . . 1 kg
Linsen . .
Weizenmehlz. Speisebereit.
Roggenmehlz. Speiscbereit.
Gerstcngraupe
Gerstengrütze .
Buchweizengrütze. .
Hafergrütze
Haserflocken . .
Java-Reis mittlerer .
Java-Kaffee, mittler roh

„ gelb. gebr. -
Speisesalz . 1 kg
Schwarzbrot(Langbrot) 0,5 kg1 Laib

” (Rundbrot) 0,5 kg
„ „ 1 Laib

Weißbrot, ein Wasserweck. . . .
„ ein Milchbrot . . . -
Wiesbaden» den 29. Februar

33032 Städt,

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

—50
—50
-48
—36
-32
-40
—40
—60
-50
-52
-50
2 20
280

— 20
-18
—44
-16
—44
-03
—03

1912.
Akziseamt

— 68
—60
—70
—44
— 38
-60
-60
-72
—60
—60
—80

320
3 80

—24
—19
—50
-18
—50
—03
—03

Amtliche Bekanntmachungen
der Nachbarorte.

Bekanntmackuna.
Das diesjährige Musterungsgeschäft für

die Militärpflichtigen der Gemeinde Ram-
bach — Jahrgänge 1890, 1891 und 1892 —
findet am Donnerstag , de» 14. März d. I .,
vormittags 8(4 Uhr im Gasthaus „zum
Deutschen Hof" in Wiesbaden , Goldgaffe
Nr . 2 a. statt.

Unpünktliches Erscheinen, Fehlen ohne ge¬
nügenden Entschuldigungsgrunb , Entfernung
während des Geschäfts ohne Erlaubnis wird
nach § 26 Nr . 7 der Wehrordnung vom
22. November 1888 mit Geldstrafe bis zu
30 Mark oder verhältnismäßiger Haft ge¬
ahndet und kann außerdem vorzugsweise
Einstellung, Behandlung als ««sicherer
Dienstpflichtiger, sowie den Verlust etwaigen
Anspruchs aus Befreiung oder Zurückstellung
vom Militärdienst aus Reklamationsgründen
zur Folge haben.

Wer durch Krankheit am Erscheinen im
Mnsteruugstermine verhindert ist, hat recht¬
zeitig ein amtlich beglaubigtes ärztliches
Zeugnis einzureichen.

Die Militärpflichtigen der älteren Jahr¬
gänge, die im vorigen Jahre oder früher ge¬
lost haben» haben ihre Losnugsscheine mitzn-
bringen . Für verlorene Losungsscheine sind
Duplikate gegen 50 Ansferttgungsgebühr
rechtzeitig nachzusnchen.

Wer seine Losungsnummer selbst ziehen
will, Hai im Losungstermtue zu erscheinen,
für die Nichkerschienenen wird durch ein Mit¬
glied der Ersatz-Kommission gelost.

Jeder Militärpflichtige darf sich im Mnste-
rungstermin freiioillig zur Aushebung mel¬
den. ohne daß ihm hieraus rin besonderes
Recht aus die Auswahl der Waffengattung
oder des Truppenteils erwächst.

Die Reklamationen werden sämtlich am
Losnngstage eines jeden Bezirkes verhandelt.

Dabei müflcn diejenigen Angehörigen
fEltern und Brüder über 16 Jahre ), wegen
deren Erwerbsnnsähigkeit die Zurückstellung
rcsp. Befreiung eines Ersatzpflichtigen bean¬
tragt worden ist, zugegen oder» im Falle sie
durch Krankheit am persönlichen Erscheinen
verhindert sind, durch ein ärztliches Zeugnis
entschuldigt sein, da sonst keine Berücksich¬
tigung stattfinde» kan«.

Ist ein solches Zeugnis von einem nicht¬
amtlichen angcstellten Arzte ausgesertigt,
so mnß es polizeilich beglaubigt sei».

Falls Ersatzpflichtige glauben , wegen
Stottern , Kurzsichtigkeit, Schwerhörigkeit,
Epilepsie oder anderer nicht sichtbarer Ge¬
brechen zum Militärdienst unbrauchbar zu
sein, so haben sie sich sofort bei der betreffen¬
den Gemeindebehörde zu melden, welche die
erforderlichen Verhandlungen aufnehmen
wird . Militärpflichtige , die an Epilepsie
leiden, haben außerdem auf eigene Kosten drei
glaubhafte Zeugen hierfür im Termin vor-
zustellcn. . . .

Jeder Militärpflichtige , zowie seine An¬
gehörigen sind berechtigt, spätestens im
Musterungstermin ihre Anträge durch Vor¬
legung von Urkunden und Stellung von
Zeugen und Sachverständigen zu unterstützen.
Die Urkunden müffcn polizeilich beglaubigt
und gestempelt sein.

Rambach, den 29. Februar 1912.
Der Bürgermeister.

33039 Morasch.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 und der §§ 6, 12 und 13 der Verord¬
nung vom 20. September 1867 über die Po¬
lizeiverwaltung in den neu erworbenen Lan-
öesteilen wird mit Zustimmung des Bezirks¬
ausschusses für den Umsanq des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden folgende Polizeiverord¬
nung erlassen:

I . Der 8 3 der Wegepolizeiverordnung vom
7. November 1899 (Reg.-Amtsblait S . 418)
wird aufgehoben. An seine Stelle treten fol¬
gende Bestimmungen:

§ 3. In der Zeit von einer Stunde nach
Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Son¬
nenaufgang müssen Fuhrwerke, die sich auf
einem öffentlichen Wege oder Platze befinden,
beleuchtet sein. Die Beleuchtung hat durch
hcllbrennende saubere Laternen zu geschehen.

Fuhrwerke , welche nach ihrer Bauart vor¬
zugsweise der Personenbeförderung dieuen,
müffen ans der oberen linken und rechten
Seite mit Laternen versehen sein, die so ein¬
gerichtet und angebracht find, daß sie von
Entgegenkommenden und Neberholenöen
deutlich wahrgenommeu werden können.

Bei Fuhrwerken anderer Art genügt i n
der Regel  die Anbringung einer  La¬
terne - Führer landwirtschaftlicher Fuhr¬
werke (K 10 der Wegepolizeiverorönung vom
7. November 1899) können si-e auf verkehrs¬
armen Straßen am Zugtier befestigen oder
auf der linken Seite des Fuhrwerks gehend
selbst tragen . Im übrigen ist sie an der
oberen linken Seite des Fuhrwerks oder, wo
dies bisher noch gebräuchlich ist, zwischen den
Rädern zu befestigen und nur wenn die Art
der Ladung (Feuergefährlichkeit usw.) die
Befestigung am Wagen selbst ausschlietzt, an
der linken Seite des Zugtieres (bei 2 Zug¬
tieren . des linken Zugtieres ) anzubringen . ,

Außer dieser einen  Laterne ist aber in
folgenden Fällen noch eine zweite zu führen:

a) wenn der Lichtschein der einen Laterne
von rückwärts nicht deutlich wahrgenom¬
men werden kann, sei es weil die La-
lerne nicht entsprechend eingerichtet oder
angebracht ist oder sichz. B. wegen der
Bauart des Wagens (Möbelwagens) oder
wegen seiner Ladung (Heu usw.) nicht
derart anbringen läßt. Eine entspre¬
chende zweite Laterne ist dann so am
Fuhrwerk zu führen oder durch eine
zweite Person nachzutragen, daß sie das
Fuhrwerk rückwärts beleuchtet:

b) für Fuhrwerk«, deren Ladung seitlich
oder nach hinten in Gefahren bringender
Weise hervorsteht (z. B . Langholzfuhr-
werbe usw.). Die zweite Laterne ist
neben dem hevvorstehenden Teil der
Ladung von einer zweiten Person zu
tragen , wenn sie nicht an diesem Teil
der Ladung befestigt werden kan«.

II . Der § 38 der Wegepolizeiverordnung
vom 7. November 1899 erhält folgenden Zu¬
satz als Absatz 2:

Jedes in der Fahrt befindliche, wie auf
der Straße haltende (vergl. ß 48 der Wege-
pvlizeiverordnung ) Fuhrwerk hat, sofern
Breite und Beschaffenheit des Weges es ge¬
statten, die linke Seite des Weges zu ver¬
meiden und sich ans der rechten Seite oder
wenigstens soweit auf der Mitte des Weges
zu halten , daß auf der linken Seite Platz für
ein Fuhrwerk bleibt-

III . Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Polizeiverordnung werden mit
einer Geldstrafe bis zu 60 M,  im Unver¬
mögensfalle mit entsprechender Hast bestraft.

IV . Diese Polizeiverorönung tritt am
1. März 1912 in Kraft.

Wiesbaden, den 3. Februar 1912.
(Pr . I . 5. G. 293.) Der Regierungspräsident,

gez.: v o n M e i st e r.
Die in der vorstehenden Polizeiverord-

nung angezogeuen Bestimmungen der Wege¬
polizeiverordnung vom 7. November 1899
lauten wie folgt:

§ 10. pp. Als l a u d w i r t scha f t l i che 8
Fuhrwerk  wird betrachtet:

a) jedes Fuhrwerk , welches zum Betrieb
der Landwirtschaft uud eines landwirt¬
schaftlichen Nebengewerbes oder von
einem Landwirt zur Fortbewegung
selbstgewonnener RoherKeugniffe oder
Erzeugniffe seines Kleingewerbes, be¬
hufs deren Veräußerung oder Verar¬
beitung oder zur Zufuhr von Stoffen
für die eigene Lckndwirtschast benutzt
wird:

b) jedes Fuhrwerk eines Landwirts , welches
nur zeitweise im Nebengewerbe zur
Fortbewegung von Rohmaterialieu , na¬
mentlich Holz, Erze, Kohlen, Steine,
Kalk, Ton , Sand etc. benutzt wird , sofern
nicht Fuhrwerke benutzt werden, welche in
ihrer Bauart von dem üblichen land¬
wirtschaftlichen Fuhrwerk abweichen und
danach offenbar hauptsächlich zum Trans¬
port der obengenannten Rohprodukte
eingerichtet önd.

8 38. Fuhrwerke, Reiter und Viehtrans¬
porte , welche einander begegnen, müffen nach
rechts ausweichen.

8 43. Kein Fuhrwerk darf aus .LffentNchen
Wegen so halten, daß dadurch der freie Ver¬
kehr gehindert wird.

Sonueuberg , den 24. Februar 1912.
Wird veröffentlicht.

33039
Der Bützgermeifter

Buchelt.
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